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Stellungnahme zum Entwurf der Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit 

 
Der Kinder- und Jugendring des Landes Sachsen-Anhalt begrüßt es, dass die Richtlinie über 

die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Fachkräften in der Jugendarbeit für den 

Förderzeitraum 2011-2013 überarbeitet wurde. Wir weisen aber bereits jetzt daraufhin, dass 

zeitnah über die Weiterführung und auch die Gültigkeit der Richtlinie nach 2013 entschieden 

werden muss. Aus Sicht der KJR LSA ist es jedoch bedauerlich, dass die freien Träger der 

Jugendhilfe und somit auch der Kinder- und Jugendring LSA e.V. selbst nicht in die 

Anhörung zum Entwurf der Richtlinie eingebunden wurden. Dennoch möchten wir an dieser 

Stelle den Richtlinienentwurf kommentieren. 

 

Vorabbemerkung: Der Herabsetzung der Landesmittel für die Förderung von Fachkräften in 

der Jugendarbeit für den kommenden Bewilligungszeitraum in 2011 bis 2013 von 3,5 

Millionen EURO auf 3 Millionen EURO stehen wir grundsätzlich kritisch gegenüber, zumal 

nicht erkennbar ist, dass die Kommunen und Landkreise diese Lücken schließen können. 

Gute Kinder- und Jugendarbeit in der Gegenwart und Zukunft braucht qualifizierte 

Fachkräfte! Eine auf Dauer angelegte Finanzierung in konstanter Höhe ist unabdingbar, 

weitere Reduktionen sind nicht hinnehmbar!  

 

Auf einige in der Richtlinie enthaltene Punkte wollen wir im Folgenden näher eingehen: 

 

In Bezug auf die Zuwendungsvoraussetzungen (4.1-4.2) wird die 

Gegenfinanzierungsleistung der Kommunen in Höhe von 30 v.H. der Gesamtzuwendungen 

angeführt. Es ist aus Sicht des KJR LSA an dieser Stelle wünschenswert, eine Klausel 

einzufügen, die die Gegenfinanzierung für das Fachkräfte-Programm aus Mitteln der 

Jugendpauschale ausschließt. Zudem ist festzuhalten, dass die kommunale Beteiligung an 

der Finanzierung der Fachkräfte unbedingt gewährleistet werden sollte und unabdinglich für 

eine kontinuierliche und gute Kinder- und Jugendarbeit im Land Sachsen-Anhalt ist.  

 

Begrüßenswert ist es, dass unter Punkt 5.2 die verschiedenen Abschlüsse und 

Qualifikationen, die in den relevanten Bereichen erlangt werden können, aufgeführt werden. 

Allerdings sollten zudem Abschlüsse im Bereich der Heilpädagogik in die Auflistung der im 

Rahmen der Richtlinie anerkannten Abschlüsse aufgenommen werden, sofern diese nicht 

unter Punkt 5.2 ee als weitere anerkennungsfähige Abschlüsse fallen. 
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Wichtig ist es jedoch auch künftig, die Anerkennung anderer Abschlüsse per 

Einzelentscheidung durch die zuständige Bewilligungsbehörde zu ermöglichen, da im 

Hochschulbereich eine Ausdifferenzierung der qualifizierenden Ausbildungen zu 

konstatieren ist, die sich letztendlich auch zunehmend im Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe bemerkbar macht. 

 

Die unter Punkt 7.2 angegebene Frist für die Einreichung von Anträgen zur Gewährung von 

Zuwendungen sollte auf den 31.12.2010 verlängert werden. Das angegebene Datum, 

15.12.2010, ist aus Sicht des Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. zu knapp 

bemessen, da die neue Richtlinie, an der sich die Antragsteller/innen orientieren sollen, erst 

in Kürze bekannt gegeben wird. 

 

Des Weiteren geben wir zu Bedenken, die Richtlinie bereits im noch andauernden 

Förderzeitraum in Kraft treten zu lassen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, das Inkrafttreten der 

Richtlinie für den 1.1.2011 anzuberaumen. 

 

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. ist der Zusammenschluss von 23 

landesweit tätigen Jugendverbänden, 3 Dachverbänden sowie der Arbeitsgemeinschaft der 

Kinder- und Jugendringe der kreisfreien Städte und Landkreise. Er vertritt die Interessen der 

Kinder und Jugendlichen sowie seiner Mitglieder gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt und 

der Öffentlichkeit. Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. ist Träger der 

Landeszentralstelle juleica.  

 

Für Nachfragen steht Ihnen der Kinder- und Jugendring Sachsen Anhalt e.V. gern zu 

Verfügung. 
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